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«Keine Zukunft
vermag gutzu-
machen, was du 
in der Gegenwart
versäumst»  

Am 29. November wird über das Re-
ferendum zum neuen Tourismusge-
setz abgestimmt. Der Ausgang dieser
Abstimmung wird für die Zukunft
der Tourismus-Destination Zermatt
Folgen haben. Der Gemeinderat Zer-
matt, der Burgerrat Zermatt, die
 Delegierten von Zermatt Tourismus
sowie der Hotelierverein Zermatt
haben darum das neue Gesetz sehr
genau studiert. Gemeinsam sind sie
zum Schluss gekommen, dass eine
Annahme des neuen Tourismusgeset-
zes für Zermatt viele Vorteile bringen
würde. Wenn Sie die Zukunft von
Zermatt mitgestalten möchten, kön-
nen Sie mit Ihrem Urnengang dazu
beitragen. Die Empfehlung der gros-
sen Institutionen von Zermatt lautet
klar:  Unterstützen Sie das neue
Touris musgesetz.
Mit einer zukunftsweisenden Inno-
vation warten die Zermatt Bergbah-
nen AG auf. Die weltweit erste
Schnei anlage, die temperaturunab-
hängig Schnee produzieren kann,
wird den Schneesportlern das Passie-
ren des  Verbindungsstücks Theodul-
gletscher – Trockener Steg ermög-
lichen, auch wenn die oberen Lifte
geschlossen sind.  
Das Restaurant Trockener Steg wird
auf die kommende Wintersaison
ebenfalls mehr Komfort für die Gäste
bieten. Die Bauarbeiten der Totalsa-
nierung liegen im straffen Bauplan
und kommen gut voran. Am 1. No-
vember steht die Eröffnung unter
dem Namen «Ice – Buffet/Bar/Pizze-
ria» bevor. 
Ein Baustein mehr für die Zukunft
Zermatts. Ein Bekenntnis, dass das
Wohl der Gäste im Fokus der Desti-
nation Zermatt bleibt.

www.inside.zermatt.ch

Wir brauchen 
das neue Tourismusgesetz
DIE GROSSEN INSTITUTIONEN VON ZERMATT STEHEN DAHINTER.

Am 29. November wird über das Re-
ferendum zum neuen Tourismusgesetz abge-
stimmt. Es ist den grossen Institutionen in
Zermatt ein Anliegen, vor der Abstimmung die
Gründe für eine Zustimmung zum Gesetz dar-
zulegen.

Als grösste Tourismusstation im Kanton ist es
für Zermatt wichtig, die Diskussion über das
neue Gesetz zu führen und ein entsprechendes
Zeichen im Kanton zu setzen. Der Gemeinderat
Zermatt, der Burgerrat Zermatt, die Delegier-
ten von Zermatt Tourismus sowie der Hotelier-
verein Zermatt haben das neue Gesetz studiert
und sind zum Schluss gekommen, dem neuen
Gesetz zuzustimmen, denn das Gesetz verfolgt
folgende Ziele: 

Kräfte bündeln
Im Wallis gibt es rund 100 Verkehrsvereine. Mit
Annahme des neuen Gesetzes sollen diese zu 8 bis
12 Regionen zusammengeschlossen werden. We-
niger, dafür schlagkräftigere und professionell
 arbeitende Destinationsmanagement-Organisa-
tionen sind das Ziel.

Vereinfachung des Taxsystems
Das heutige Kurtaxensystem bedingt an vielen
Orten einen hohen administrativen Aufwand und
läuft nach dem Verursacherprinzip: Wer viel ver-
mietet, muss viel Kurtaxe bezahlen. Neu soll die
Tourismusbeherbergungstaxe (TBT) die Kurtaxe
ersetzen. Diese Taxe wird aufgrund dreier Faktoren
bestimmt: Wohnfläche, Standort und Beherber-
gungstyp. Damit ist die Taxe im Vorfeld berechen-
bar und sie fördert die Vermietung von warmen
Betten: Wer viel vermietet, bezahlt proportional
weniger als jemand, der wenig vermietet.
Die Tourismusförderungstaxe wird auch im
neuen Gesetz beibehalten und sorgt dafür, dass
jeder, der vom Tourismus profitiert, auch mit -
bezahlt. � Seite 2
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Ausserordentliche Urversammlung

WICHTIGE GESCHÄFTE 

Am 27. Oktober 2009 sind
die Zermatter Stimmbürger
und Stimmbürgerinnen einge-
laden, über eine ganze Reihe
von Geschäften zu befinden.
Unter anderem sind die Ver-
kehrslenkungsabgabe, die Vi-
deoüberwachung auf öffent-
lichem Grund, die Verbands-
auflösung der Region Visp/
Westlich Raron und die Wahl
der Revisionsstelle auf der
Traktandenliste.      Seite 4/5
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«IDE Snowmaker»

NEUE BESCHNEIUNGSTECHNIK

Die Zermatt Bergbahnen
AG haben die weltweit erste
Schneimaschine gekauft, die
temperaturunabhängig Schnee
produzieren kann. Bis zu 
1000 m³ Schnee kann damit
pro Tag produziert werden.
Das Verbindungsstück Theo-
dulgletscher – Trockener Steg
ist nun auch befahrbar, wenn
die Skilifte Grenzlift und
Gobba di Rollin eingestellt
sind. Seite 12
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3. Auflage Zermatt unplugged 

FESTIVAL FÜR AKUSTISCHE POP- UND ROCKMUSIK

Vom 13. bis zum 17. April
2010 findet Europas grösstes
Festival für akustische Pop- und
Rockmusik, Zermatt unplug-
ged, statt.  Die wichtigsten Zer-
matter Institutionen stehen
hinter dem Festival. So steht die
Bildung eines lokalen Beirats
kurz bevor. Zermatt unplugged
findet auf den zwei Hauptbüh-
nen im Zelt und im «Vernis-
sage» und auf kleineren Neben-
bühnen statt. Seite 15
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Gehört das Kurtaxeninkasso bald der Vergangenheit an?



Mit der Annahme des neuen Gesetzes würde sich auch der Kanton am Tourismus beteiligen. Foto: Vasco Coutinho
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Lenkung der Vermietungsformen 
Heute gibt es in den meisten Tourismussta-
tionen zu viele Zweitwohnungen; deren steu-
erliche Belastung ist gering. Das neue Touris-
musgesetz bezieht die Zweitwohnungen stär-
ker in die Finanzierung des Tourismus mit
ein. Zudem hat die Gemeinde die Möglich-
keit, eine zusätzliche  Lenkungsabgabe auf
Zweitwohnungen einzuführen. Der Ertrag –
gemäss Berechnungen der Gemeinde Zermatt
rund CHF 4 Mio. jährlich – soll für die tou-
ristischen Infrastrukturen eingesetzt werden.

Die Institutionen in Zermatt sind sich
einig: Das vom Grossrat verabschiedete
Gesetz beinhaltet eine Reihe von Vor-
teilen für die Gemeinde Zermatt
– Die Gemeinde kann eine Lenkungsabgabe

für Zweitwohnungen einführen, was zu
Mehreinnahmen im Gemeindehaushalt
führt. Die Erträge werden für touristische
Infrastrukturen verwendet.

– Die in der Region eingezogenen Gelder blei-
ben in der  Region. Heute bezahlt Zermatt
Tourismus rund CHF 600000.– gesetzliche
Abgaben an Wallis Tourismus.

– Ein eventueller Zusammenschluss mit Grä-
chen/ St. Niklaus bringt ein grösseres Wer-
bebudget und sinnvolle Synergien.

– Aus dem Verein Zermatt Tourismus wird
eine Aktiengesellschaft, bei der die Gemein-
den maximal 49 Prozent Beteiligung er -
werben können. Dadurch wird die
Organisation entpolitisiert und kann
schnell und professionell am Markt schalten
und walten.

– Durch das neue Finanzierungssystem wird
gewährt, dass jeder Vermieter einen Beitrag
zum Tourismus leistet. Er wird dadurch mo-
tiviert, die Bewirtschaftung des Objektes zu
steigern.

– Zweitwohnungsbesitzer bezahlen einerseits
einen Beitrag an die Tourismuswerbung
und bei Einführung der Lenkungsabgabe
auch einen Beitrag an die touristischen In-
frastrukturen.

– Der administrative Aufwand fällt, nachdem
alle vermietbaren Objekte erfasst sind, bis
auf die Mutationen und Rechnungsstellung
weg.

– Die Aufgabenteilung ist klar geregelt: Zer-
matt Tourismus konzentriert sich auf die
touristische Vermarktung. Unterhalt und
Neuerstellung von touristischen Infrastruk-
turen obliegen der Gemeinde Zermatt.

– Die Gemeinden innerhalb einer Tourismus-
region entscheiden autonom über den
Standortfaktor. Auch der Beitrag pro Qua-
dratmeter wird innerhalb der Tourismusre-
gion einheitlich festgelegt.

Ein umstrittener Punkt im neuen Tourismus-
gesetz ist natürlich die Finanzierung, da diese
sehr komplex und auf verschiedenen variablen
Faktoren beruht, welche erst nach Annahme
des neuen Tourismusgesetzes auf kommunaler
und regionaler Ebene bestimmt werden (siehe
die Erklärung im Kasten). Darum hat der
Staatsrat die HES-SO Wallis beauftragt, ein
Berechnungsbeispiel für ein paar Regionen,
darunter auch Zermatt, zu erstellen. Bei einem
Bruttogeschossbeitrag von CHF 25.–/m2

würden aus gesamtheitlicher Sicht die Hotel-
lerie weniger, die Ferienwohnungen in etwa
gleich und die Zweitwohnungen wesentlich
mehr bezahlen. Je nach Bruttogeschossfläche
kann die Abgabesituation einzelner Betriebe
vom Gesamtheitsbild abweichen.
Für die Verantwortlichen ist klar, dass das
neue Gesetz trotz dieser Vorteile nicht alle He-
rausforderungen im zukünftigen Wettbewerb
lösen kann. Allerdings ist es die bessere Alter-
native als das bestehende Gesetz. Denn mit
der Annahme des neuen Gesetzes würde sich
auch der Kanton am Tourismus beteiligen:

mit rund CHF 10 Mio. fliesst längst fälliges
Geld in die wichtigste Branche des Wallis.
Darum empfehlen Gemeinderat, Burgerrat,
Hotelierverein und die Delegierten von Zer-
matt Tourismus, am 29. November 2009 für
das neue Tourismusgesetz abzu stimmen und
unserem Kanton ein neues, modernes Gesetz
zu geben. Die Vorteile des neuen Gesetzes
überwiegen und die Solidarität mit den Tal-
gemeinden, denen dieses Gesetz mehr bringt
als Zermatt, ist ein zusätzliches Argument.

Wie wird die neue Beherbergungsabgabe berechnet?

Der gesetzliche Grundbetrag liegt zwischen CHF 10.– und 30.–. Dieser Betrag wird durch
den Gemeinderat festgelegt. Die Modellrechnung der HES-SO Wallis basiert auf einem
Grundbetrag in der Region Zermatt-Matterhorn (Zermatt, Täsch, Randa) von CHF 25.–
pro m2. Nebst dem Grundbetrag sind für die Berechnung der Abgabe noch weitere Fak-
toren massgebend. Es sind dies die Bruttogeschossfläche (wie genau sich diese zusam-
menstellt, wird in der noch zu erstellenden Verordnung definiert), der Standortfaktor
(dieser wird von der Gemeinde definiert) und der Koeffizient der Beherbergungsform
(dieser ist im Gesetz bereits verankert). Die Bruttogeschossfläche ist abhängig von der
individuellen Grösse des Beherbergungsobjekts. Der Standortfaktor liegt für die Tou-
rismusregion Zermatt bei 1,0, für Täsch ist ein Faktor von 0,9 und für Randa ein Faktor
von 0,7 geschätzt. Für die Maiensässzonen und ausserhalb der Bauzone kann er 0,0 be-
tragen. Der Koeffizient der Beherbergungsform ist im kantonalen Gesetz fix je nach
Nutzungspotenz  ial geregelt: 1,0 für die Hotels und die übrigen Beherbergungsstruktu-
ren mit hotelmässigen Leistungen; 0,5 für Ferienwohnungen, Zweitwohnungen, Grup-
penunterkünfte und Jugendherbergen; 0,1 für Campingplätze und 0,0 für Hütten, die
nicht ganzjährig erreichbar und nicht zu touristischen Zwecken benutzbar sind.
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